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Teil 3 

Zweckentfremdung von Wohnraum 

 

§ 12 

Zweckentfremdungssatzung 

(1) Gemeinden können für Gebiete, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist und die in einer 

Landesverordnung gegenständlich sind oder für Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf, 

durch Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren bestimmen, dass 

Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung überwiegend anderen als Wohnzwecken zugeführt 

werden darf. Die Gemeinden haben in der Satzung nach Satz 1 darzulegen, welche 

Maßnahmen sie ergreifen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in dem in der 

Satzung bestimmten Zeitraum zu verbessern. Sie können zu den nachfolgenden 

Bestimmungen Näheres in den Satzungen regeln, soweit sie den gesetzlichen Regelungen 

nicht widersprechen. 

(2) Eine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Wohnraum zu anderen 

als Wohnzwecken verwendet wird. Ohne Genehmigung verboten ist jedes Handeln oder 

Unterlassen Verfügungsberechtigter oder Nutzungsberechtigter, durch das Wohnraum seiner 

eigentlichen Zweckbestimmung entzogen wird. Als Zweckentfremdung gelten insbesondere 

1. die Verwendung oder Überlassung zu mehr als 50 Prozent der Gesamtwohnfläche für 

gewerbliche oder berufliche Zwecke, 

2. die Nutzung von Wohnraum für mehr als insgesamt zwölf Wochen im Kalenderjahr für 

Zwecke der Kurzzeitvermietung, 

3. die Beseitigung von Wohnraum, 

4. die bauliche Veränderung oder Umnutzung von Wohnraum, so dass dieser für 

Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist oder 

5. das Leerstehenlassen von Wohnraum über einen Zeitraum von länger als sechs Monaten. 

Als Beginn des Leerstehenlassens von Wohnraum gilt grundsätzlich das Ende des letzten 

Mietverhältnisses, bei Neubauten der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. 

(3) Verfügungsberechtigte haben die Verpflichtung, Zweckentfremdungen im Sinne dieses 

Gesetzes abzuwenden. Wenn Um- oder Neubaumaßnahmen geplant sind, und diese 

Maßnahmen durch ein unbefristetes Mietverhältnis erheblich erschwert würden, kann die 

Gemeinde in der Satzung nach Absatz 1 vorsehen, dass der Abschluss von Zeitmietverträgen 

(Zwischenvermietung) oder eine andere Zwischennutzung zu Wohnzwecken zur Abwendung 

von Zweckentfremdungen durch Leerstehenlassen grundsätzlich zumutbar ist. Eine 

Zwischennutzung ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn Belange der Schaffung und 

Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen entgegenstehen. 
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§ 13 

Genehmigung 

(1) Eine Genehmigung nach § 12 ist auf Antrag der oder des Verfügungsberechtigten zu 

erteilen, wenn ein öffentliches oder ein berechtigtes Interesse Verfügungsberechtigter oder 

Nutzungsberechtigter an der zweckfremden Nutzung vorliegt, welches das öffentliche 

Interesse am Erhalt der Wohnnutzung überwiegt. Die oder der Nutzungsberechtigte darf im 

Einvernehmen mit der oder dem Verfügungsberechtigten einen Antrag nach Satz 1 stellen. 

(2) Ein beachtliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum gleicht das öffentliche 

Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel aus. Ein beachtliches Angebot im 

Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn 

1. der Ersatzwohnraum innerhalb des Geltungsbereiches der Gemeinde geschaffen wird, 

2. zwischen der Zweckentfremdung und der Bereitstellung von Ersatzwohnraum ein 

zeitlicher Zusammenhang besteht, 

3. die Verfügungsberechtigung über den zweckentfremdeten und den Ersatzwohnraum 

übereinstimmt, 

4. der Ersatzwohnraum nicht kleiner als der durch die Zweckentfremdung entfallende 

Wohnraum ist, 

5. der Ersatzwohnraum nicht als Luxuswohnraum anzusehen ist, der den Standard des 

durch die Zweckentfremdung entfallenden Wohnraums in besonders erheblicher Weise 

überschreitet, und 

6. der Ersatzwohnraum dem Wohnungsmarkt in gleicher Weise wie der durch die 

Zweckentfremdung entfallende Wohnraum zu Verfügung steht. 

(3) Über den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach Absatz 1 entscheidet die 

Gemeinde innerhalb einer Frist von drei Monaten. Nach Ablauf der Frist gilt die Genehmigung 

als erteilt. Eine von Satz 1 abweichende Frist kann die Gemeinde in der 

Zweckentfremdungssatzung festsetzen. 

 

§ 14 

Nebenbestimmungen 

(1) Die Genehmigung kann der oder dem Verfügungsberechtigten sowie der oder dem 

Nutzungsberechtigten befristet, bedingt oder unter Auflagen, insbesondere zur Leistung einer 

einmaligen oder laufenden Ausgleichszahlung, erteilt werden. Das Ersatzwohnraumangebot 

kann durch Nebenbestimmungen gesichert werden. 

(2) Die Höhe der Ausgleichszahlung soll den Schaden, der dem Wohnungsmarkt durch die 

Zweckentfremdung des Wohnraums entsteht, ausgleichen. Die Ausgleichszahlung kann im 

Einzelfall abgesenkt werden, insbesondere, wenn bei gewerblicher oder beruflicher Nutzung 

die Festsetzung einer Ausgleichszahlung in voller Höhe nachweislich zu einer 

Existenzgefährdung oder Abwanderung führen würde. Das Gleiche gilt, wenn die 

Zweckentfremdung nachweislich in erheblichem Maße der Sicherung bestehender oder der 

Schaffung neuer Arbeitsplätze dient. 
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§ 15 

Wohnnutzungs-, Räumungs- und Wiederherstellungsgebot 

(1) Wird Wohnraum entgegen § 12 Absatz 2 zu anderen als Wohnzwecken genutzt, so kann 

die Gemeinde anordnen, dass der Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen ist 

(Wohnnutzungsgebot). Die Gemeinde setzt hierfür eine Frist, die im Regelfall zwei Monate 

beträgt. Die Gemeinde kann auch die Räumung anordnen (Räumungsgebot). 

 (2) Ist Wohnraum entgegen § 12 Absatz 2 so verändert worden, dass er nicht mehr für 

Wohnzwecke geeignet ist, so kann die Gemeinde anordnen, dass der frühere Zustand 

wiederhergestellt oder ein zumindest gleichwertiger Zustand geschaffen wird 

(Wiederherstellungsgebot). Ein Wiederherstellungsgebot scheidet aus, soweit die 

Wiederherstellung unzumutbar wäre. Dies ist der Fall, wenn die Herstellungskosten die 

ortsüblichen Kosten für einen Neubau in gleicher Größe, Ausstattung und am gleichen 

Standort überschreiten würden. Ist die Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht oder 

nur mit unzumutbarem Aufwand möglich, so kann die Gemeinde die Schaffung von 

Ersatzwohnraum nach § 13 Absatz 2 oder die Zahlung einer einmaligen Ausgleichszahlung 

nach § 14 Absatz 1 verlangen. 

 

(…) 

 

 


